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Mietvertrag      

 

zwischen der       Gemeinde Habichtswald, Breiter Weg 4 
        34317 Habichtswald 
        vertreten durch den Gemeindevorstand 

und        ..................................................................................... 
        ..................................................................................... 

        ..................................................................................... 
        (nachstehend „Mieter“ genannt). 
 

§ 1 Mietzeit; Vorauszahlung 
In der Zeit vom ..........................., von .................. Uhr, bis zum ..........................., ................... Uhr vermietet die Gemeinde 
Habichtswald an den Mieter für _______________________________________ folgende Räume der Mehrzweckhalle im 
OT Dörnberg zur Nutzung:  (Veranstaltungsart) 

- Großer Saal mit Theke    ................. € 
- Musikanlage (5,- €)     ................. € 
- Kleiner Saal mit Theke    ................. € 
- Küche       ................. € 
- Mehrzweckraum inkl. Teeküche   ................. € 
- Kegelbahn mit Kegelraum pro Stunde  ................. € 
- Thermobehälter (7,50 €)    ................. € 
- Stehtische (á 2,50 €)    ................. € 
- Sonstiges  .............................................. ................. € 

Mietpreis  ..................€ 
 

Der Mietpreis ist vor Veranstaltungsbeginn auf eines der unten angegebenen Konten – unter Angabe des Mieters – 
zu überweisen. 

§ 2 Nachträgliche Inanspruchnahme 
Eine nachträgliche in dem Vertrag nicht vereinbarte Inanspruchnahme der nach § 1 genannten Räume ist nicht zulässig. In 
Ausnahmefällen ist im nachträglichen Bedarfsfall zusätzlich das entsprechende Entgelt nach § 6 der „Allgemeinen 
Bedingungen für die Vergabe von Räumlichkeiten der Mehrzweckhalle, in Habichtswald, OT Dörnberg“ nachzuentrichten. 

§ 3 Vertragsbestandteile 
Der Mieter erkennt die „Allgemeinen Bedingungen für die Vergabe von Räumlichkeiten der Mehrzweckhalle, in 
Habichtswald, OT Dörnberg“ als Vertragsbestandteil dieses Vertrages an. 

§ 4 Sonstige Vereinbarungen 
(1) Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Lärmschutzbestimmungen eingehalten werden. 

(2) Für die Entsorgung des Abfalls ist der Mieter verantwortlich.  

(3) Eine Geschirrausgabe erfolgt nur bei Anmietung der Küche. Dies gilt für die Küche im Obergeschoss und für die 
Küchenzeile im Mehrzweckraum. 

(4) In den angemieteten Räumlichkeiten ist das Rauchen verboten. Der Mieter stellt die Gemeinde Habichtswald von ihrer 
Verpflichtung nach § 4 Hessisches Nichtraucherschutzgesetz (Verantwortlichkeit für die Durchsetzung des 
Rauchverbots) frei und haftet für eventuelle Zuwiderhandlungen. 

(5) Die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten ist zu den o.g. Konditionen zu entrichten. Eine Endabrechnung erfolgt 
nach durchgeführter Veranstaltung. Eine Nachzahlung ist gemäß den Angaben der Abschlussrechnung zu leisten. 

 
 
Habichtswald, .................................  
 
 

i.A.................................................................      ...................................................................... 
                 (Unterschrift Vermieter)                        (Unterschrift Mieter) 

1. Kerstin Heinrich o.V., Tel. 0160-7097281 
2. IKZ 
4. z.d.A. 


